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RS OGH 1960/10/27 5Ob386/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1960

Norm

ABGB §471 1

Rechtssatz

Ein Zurückbehaltungsrecht an Gegenständen, die bloß zur Benützung eingebracht wurde, steht den Gesellschaftern

wegen ihrer Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis nicht zu. Ihre diesbezüglichen Ansprüche sind aus dem

sonstigen Gesellschaftsvermögen zu befriedigen.
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5 Ob 386/60
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